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Mitteilung

Achtung!
Abweichende Sitzungszeit!

Die 27. Sitzung des
Ausschusses für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

findet statt am:

Mittwoch, dem 09.02.2011, 14.00 – 17.00 Uhr
Sitzungsort: Paul-Löbe-Haus, Berlin

Sitzungssaal: E.800

Öffentliche Anhörung zum Thema:

"Chancen einer Kooperation mit der Privatwirtschaft
in der Entwicklungszusammenarbeit"
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Sachverständige

Heiko Schwiderowski Referatsleiter Afrika südlich der Sahara
(DIHK)

Wolfgang Schmidt Direktor der ILO-Berlin

Bruno Wenn DEG-Geschäftsführer

Regine Richter „urgewald“ e.V.

Gerd Meyer-Philippi Geschäftsführer der Compware Medical GmbH

Cornelia Heydenreich Referentin für Unternehmensverantwortung
(German Watch e.V.)

Fragenkatalog zur öffentlichen Anhörung

"Chancen einer Kooperation mit der Privatwirtschaft in der

Entwicklungszusammenarbeit“

 Block 0 (14.10 – 14.40 Uhr):

Eingangsstatements der Sachverständigen

 Block 1 (14.40 – 15.40 Uhr):

„Chancen einer Kooperation mit dem deutschen Mittelstand in der

Entwicklungszusammenarbeit“

1. Angesichts fehlender Evaluierung und Monitoring der PPP bislang: Wie schätzen

Sie die Trickle-down- und Austausch-Effekte aus PPP-Projekten in den

Partnerländern ein? Welche konkreten Erfahrungswerte haben Sie? Sind solche

Effekte auch in den ärmsten Ländern erzielbar? Wie bewerten Sie die auf den

Entwicklungspolitischen Dialogtagen der Heinrich-Böll-Stiftung (20.5.2010) von

einer Vertreterin der SWP vorgenommene Einschätzung, 70 Prozent aller

PPP-Projekte seien ineffektiv?
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2. Welchen Effekt hat die Erstellung von verbindlichen Leitlinien zwischen den

Außenhandelskammern und den Durchführungsorganisationen des BMZ sowie die

Konsultationen der AHKs vor Regierungsverhandlungen?

3. In welchem Verhältnis stehen die Schwerpunktbereiche und -regionen der im

Rahmen von PPP getätigten Investitionen zu den Schwerpunkten der deutschen

EZ, in welchem Verhältnis stehen PPP zu den Verpflichtungen der deutschen EZ

im Rahmen der Paris-Deklaration (Ownership, Alignment) und – damit

zusammenhängend – inwiefern sind staatliche Autoritäten in den Partnerländern

an der Konzipierung von PPP beteiligt?

4. Wie bewerten Sie die bisherige Unterstützung des Mittelstandes durch die seit

bereits 1999 bestehenden Public-Private-Partnership (PPP)-Programme der

Bundesregierung und wo sehen Sie speziellen Förderungsbedarf für den

deutschen Mittelstand:

a)bezogen auf Sektoren?

b)bezogen auf die Art und Weise der Förderung?

5. Wie könnte die Entwicklungspolitik helfen, die Markteintrittbarrieren in Schwellen-

und Entwicklungsländern zu senken, um, unter Berücksichtigung von

menschenrechtlichen, sozialen und ökologischen Standards, Investitionsanreize

für den deutschen Mittelstand zu setzen?

6. Wo sehen Sie als Sachverständige Möglichkeiten Ausschreibungssysteme in

Entwicklungsländern mit deutscher Hilfe weiter aufzubauen und welche Länder

dienen hier und warum als Beispiel?

7. Durch welche Mechanismen kann gewährleistet werden, dass

menschenrechtliche, ökologische und soziale Standards im Rahmen von PPPs

explizit und umfangreich berücksichtigt werden?

8. Welche Signalwirkung hätte eine Förderung der Kammer- und Verbandsstrukturen

in den Kooperationsländern durch ein an den Globalisierungserfordernissen

ausgerichtetes, inhaltlich weiterentwickeltes Kammerpartnerschaftsprogramm

(Stärkung der Mitwirkungskompetenz von lokalen Kammern und Verbänden zu

Verbesserung der Rahmenbedingungen für unternehmerisches Handeln) sowie

eine stärkere Einbeziehung von Kammer- und Verbandspartnerschaften in

Maßnahmen der staatlichen EZ zur Privatsektor- / Mittelstandsförderung?

9. Aus der Zivilgesellschaft stammt die Idee, dass die Bundesregierung auf

transparente Weise und unter Beteiligung zivilgesellschaftlicher Gruppen eine

verbindliche Liste von Ausschlusskriterien für die Kooperation mit Unternehmen

definieren sollte. Welche Kriterien müssten aus Ihrer Sicht in einer solchen Liste

berücksichtigt werden?

10.Welche Erfahrungen gibt es von Seiten des DIHK und der DEG darüber, dass

zunächst einmal mit staatlicher Unterstützung im Rahmen von

Entwicklungspartnerschaften mit der Privatwirtschaft begonnene Projekte und

Unternehmungen diese nach einer gewissen Förderungsperiode auch ohne

staatliche Finanzierung weiter geführt werden? In welchen Branchen ist eine allein

privatwirtschaftliche Fortführung von PPPs besonders wahrscheinlich? Und wo

sehen Sie entwicklungsförderliche Branchen/Programme, die besonders auf eine

staatliche Anschubfinanzierung/bzw. Zusammenarbeit angewiesen sind?
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 Block 2 (15.40 – 16.20 Uhr):

„Chancen und Risiken einer Kooperation im Bereich großer

Infrastrukturprojekte“

1. Wie kann eine Verbreitung von Umwelt- und Sozialstandards und Förderung

verantwortungsvoller Unternehmensführung sowie Menschenrechtsstandarts –

Stichwort: Corporate Social Responibility (CSR) - in Entwicklungs-, Schwellen- und

Transformationsländern u. a. durch Ausbau der Unterstützung für den Global

Compact der Vereinten Nationen, den OECD Common Approaches, die Business

Social Compliance Initiative (BSCI) in Brüssel oder die Beförderung der

OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen aussehen?

2. Wie kann im Rahmen der Außenwirtschaftsförderung eine umfassende Prüfung

ökologischer, sozialer, menschenrechtlicher und entwicklungspolitischer

Standards garantiert werden und das Ruggie-Framework umgesetzt werden?

3. Der Global Compact und die OECD-Leitlinien für Unternehmen stehen vor allem

wegen ihrer Unverbindlichkeit und der fehlenden Kontrolle der Einhaltung sowie

der fehlenden Sanktionsmechanismen in der Kritik. Ein deutliches Negativbeispiel

sind die Missstände im Produktionsprozess der Kakaoindustrie z.B. in Ghana trotz

freiwilliger Selbstverpflichtung der Hersteller. Wie bewerten Sie vor diesem

Hintergrund das Instrument „freiwillige Leitlinien“ im Vergleich zu „verbindlichen

Leitlinien“?

4. Haben sich die Hermes-Leitlinien vom 26. April 2001 dahin gehend bewährt, dass

sie zu einer nachhaltigen Entwicklung in der Außenwirtschaftsförderung

beigetragen haben?

5. Wie schätzen Sie die Einführung einer Haftungspflicht für in Europa ansässige

Mutterunternehmen für die Auslandstätigkeiten ihrer Tochterunternehmungen ein,

so wie es die European Coalition for Corporate Justice fordert?

6. Halten Sie es für einen sinnvollen Ansatz, wenn die Vergabe von

Hermesbürgschaften und anderen Förderinstrumenten davon abhängig gemacht

wird, ob das Unternehmen bestimmte Richtlinien und Leitsätze (bspw. UN Global

Compact, OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen, MNE-Deklaration der

ILO, etc.) unterzeichnet bzw. in eigene Verhaltenskodizes und

Unternehmensleitsätze aufgenommen hat?

7. Wie kann gewährleistet werden, dass keine großen Infrastrukturprojekte mehr

gefördert werden, die mit negativen ökologischen, sozialen, menschenrechtlichen

oder entwicklungspolitischen Konsequenzen verbunden sind und wie kann

diesbezüglich gewährleistet werden, dass im Rahmen einer Kooperation zwischen

Wirtschaft und Entwicklungszusammenarbeit keine nicht-nachhaltigen bzw.

gefährlichen Technologien (z.B. Atomtechnologie) in Entwicklungsländer exportiert

werden?
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8. Ist aus Ihrer Sicht eine Verschärfung/Vertiefung der OECD-Leitsätze vorrangig

oder ist eine Verbreitung der Leitsätze auf Nicht-OECD-Staaten ein effizienterer

Weg zur Durchsetzung von sozialen und Menschenrechtsstandards bei der

unternehmerischen Betätigung im Ausland?

9. Wie bewerten Sie die Leistungsfähigkeit der ILO und die dahinterstehende

administrative Durchschlagkraft der zuständigen UN-Organisation?

10.Bislang gelten die OECD-Leitsätze für Investments im Ausland, nicht jedoch z.B.

für Exportkreditgarantien. Welche Position beziehen Sie bezüglich dieses

sogenannten "Investment-Nexus"? Soll dieser weiterhin bestehen bleiben oder die

Anwendbarkeit auch z.B. auf Exportkreditgarantien ausgeweitet werden? Wenn ja,

warum? Wenn nein, warum nicht?

 Block 3 (16.20 – 17.00 Uhr):

„Erfordernisse an eine bessere interministerielle Zusammenarbeit bzw.

Verzahnung und Informationsaustausch bei einer Kooperation zwischen

Privatwirtschaft und EZ“

1. Die zur Förderung und Kontrolle der OECD-Leitlinien zuständig Nationale

Kontaktstelle (NKS) ist momentan im BMWi eingegliedert. Würde eine

interministerielle Ansiedlung dieser Stelle – wie bspw. in Frankreich oder

Großbritannien oder einer unabhängigen Instanz wie in den Niederlanden – zu

einer verbesserten entwicklungspolitischen Kohärenz führen?

2. Wie bewerten Sie die Arbeit der neu eingerichtete Servicestelle/Zusammenarbeit

mit der Wirtschaft innerhalb des BMZ?

3. Wie bewerten Sie die bisherige interministerielle Zusammenarbeit zum Thema

Unternehmensverantwortung; Wirtschaft und Menschenrechte; und CSR,

insbesondere vor dem Hintergrund der europäischen und internationalen

Entwicklungen (insb. Ruggie-Prozess)?

4. Beispiel Rohstoffpolitik: Wie kann garantiert werden, dass im Zuge der

interministeriellen Zusammenarbeit bei den von BMWi, BMZ und AA

beschlossenen Rohstoffpartnerschaften deutsche Wirtschaftsinteressen nicht

gegen Entwicklungsziele ausgespielt werden?

5. Welche Erfahrungen haben Sie vor Ort gemacht in Bezug auf die Vielfalt der

deutschen Ansprechpartner, die mit der Förderung der wirtschaftlichen

Zusammenarbeit beschäftigt sind und welche konkreten Vorschläge haben Sie, um

die Situation vor Ort zu verbessern?

6. Gibt es gut funktionierende Strukturen in anderen Ländern, die als Beispiel für eine

Verbesserung der Koordinierung dienen können? Welche sind das?
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7. Welche Vorteile würde die Einrichtung eines regelmäßigen und strukturierten

Dialogs zwischen Entwicklungszusammenarbeit (BMZ &

Durchführungsorganisationen), der Außenwirtschaftsförderung (BMWi und

nachgeordnete Behörden, AA) und der verfassten Wirtschaft (v.a. BDI, DIHK, ZDH,

BDA); Vertretung der Ressorts auf Sts-/ Abteilungsleiterebene (jährlich) sowie auf

Ebene der Verantwortlichen für das EZ- bzw. AWF-Kerngeschäft (quartalsweise);

Öffnung dieser Abstimmungsgremien für Ressorts mit auslandsbezogenen

Kooperationsinstrumenten für deutsche Unternehmen (v. a. BMBF, künftig ev.

auch BMU) hervorrufen?

8. Welche Gefahren für die Ausrichtung der deutschen Entwicklungszusammenarbeit

an den Zielen der Armutsbekämpfung sehen Sie in der verstärkten Abstimmung

der EZ mit Vertretern der Wirtschaft, etwa im Rahmen des Rohstoffdialogs?

9. Welche Erwartungen haben Sie an die verstärkte interministerielle Kooperation

und welche Gefahren sehen Sie dabei für den unabhängigen Stellenwert der

Entwicklungszusammenarbeit sehen sie in der verstärkten interministeriellen

Kooperation?

10.Welche Vorteile würde die Einrichtung von Referentenstellen für

Privatsektorförderung (PSF) in den regionalen Kopfreferaten des BMZ mit

folgendem Aufgabenprofil:

 Qualitätssicherung bei bilateralen staatlichen EZ-Maßnahmen der PSF im

regionalen Zuständigkeitsbereich,

 Übernahme der bislang noch im Referat „Zusammenarbeit mit der

Wirtschaft“ konzentrierten operativen PPP-Funktionen für den jeweiligen

Zuständigkeitsbereich (zusammen mit der erweiterten AHK-Außenstruktur),

 Förderung von PPP-Beteiligungen von in Planung oder Durchführung

befindlichen EZ-Maßnahmen im Partnerland (u.a. durch

Außenrepräsentation bei landes- oder regionalbezogenen

Wirtschaftskooperationsveranstaltungen in Deutschland (u.a.

BMWi-Dialogforen, Wirtschaftsgremien u. dgl.),

 Teilnahme und Zuarbeit zu Sitzungen eines noch einzurichtenden

BMZ-internen Steuerungskreises „Privatsektorförderung /

Public-Private-Partnership“,

haben?

Dagmar Wöhrl, MdB
Vorsitzende

Die aktuelle Tagesordnung kann vor Beginn der Sitzungswoche abgerufen werden

im INTRANET unter Ausschüsse

im INTERNET unter www.bundestag.de (Ausschüsse)


